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B7-0170/2011

Entschließung des Europäischen Parlaments zu den südlichen Nachbarländern der EU, 
insbesondere Libyen

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Resolution 1970/2011 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen 
vom 26. Februar 2011, 

– unter Hinweis auf die Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 
1. März 2011, mit der Libyens Mitgliedschaft im Menschenrechtsrat der Vereinten 
Nationen einstimmig ausgesetzt wurde, 

– unter Hinweis auf die Resolution S-15/2 des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen 
vom 25. Februar 2011,

– unter Hinweis auf den Beschluss des Rates vom 28. Februar 2011, mit dem ein 
Waffenembargo und gezielte Sanktionen gegen Libyen verhängt wurden,

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 20. Januar 2011, in der die 
wesentlichen Voraussetzungen für die Verhandlungen über das Rahmenabkommen 
zwischen der EU und Libyen festgelegt wurden,

– unter Hinweis auf die Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 
24. Oktober 2005 (zu den Ergebnissen des Weltgipfels 2005) über den Schutz der 
Bevölkerung vor Völkermord, Kriegsverbrechen, ethnischer Säuberung und Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit und auf die Resolution der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen vom 7. Oktober 2009 über die Schutzverantwortung, 

– gestützt auf Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass das diktatorische Regime Gaddafis, das Libyen in den letzten 41 
Jahren regiert hat, legitime politische Proteste gewaltsam unterdrückt und sich den 
Forderungen des libyschen Volkes und der internationalen Gemeinschaft nach einem 
unverzüglichen Rücktritt und einer Beendigung des Blutvergießens widersetzt sowie in 
der Erwägung, dass das libysche Militär Städte bombardiert hat, z. B. Sawija, Sabratha, 
al-Brega und Ajdabiya,

B. in der Erwägung, dass die internationale Gemeinschaft im Sicherheitsrat der Vereinten 
Nationen in Bezug auf die Verhängung von Sanktionen gegen die libysch-arabische 
Dschamahiriya durch die Annahme der Resolution 1970/2011 vollkommene 
Einstimmigkeit demonstriert hat und mehrere führende Politiker in der Welt Gaddafi seit 
Beginn des Aufstandes wiederholt aufgerufen haben, zurückzutreten,

C. in der Erwägung, dass das Gaddafi-Regime Luftangriffe auf die Zivilbevölkerung 
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durchführt und Söldner anheuert, die wahllos auf Menschen schießen,

D. in der Erwägung, dass nach Angaben des UNHCR in den vergangenen Tagen über 
200 000 Menschen aus Libyen in die Nachbarländer Tunesien, Ägypten und Niger 
geflohen sind und Hunderttausende weiterer Flüchtlinge und ausländischer Arbeitnehmer 
unter dramatischen Umständen versuchen, dem Konflikt zu entkommen oder Libyen zu 
verlassen,

E. in der Erwägung, dass die jüngsten Ereignisse in Libyen, Ägypten und Tunesien die 
dringliche Notwendigkeit für eine Reform der EU-Außenmaßnahmen gegenüber dem 
Mittelmeerraum deutlich machen,

F. in der Erwägung, dass die Arabische Liga Libyen am 22. Februar ausgeschlossen hat und 
ihr Generalsekretär am 3. März erklärt hat, die Liga werde in Absprache mit der 
Afrikanischen Union möglicherweise eine Flugverbotszone über Libyen verhängen, wenn 
die Kämpfe in Libyen andauern,

G.  in der Erwägung, dass der libysche Nationalrat in der Stadt Benghazi um eine 
ausländische Intervention gebeten hat, um die Luftangriffe der Regierung gegen die 
Rebellen zu beenden, während der vorläufige Nationale Übergangsrat in einer Erklärung 
vom 5. März die internationale Gemeinschaft aufforderte, „ihre Verpflichtungen zum 
Schutz des libyschen Volkes vor einem weiteren Völkermord und Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit ohne direkte militärische Intervention auf libyschem Boden zu erfüllen“, 

H. in der Erwägung, dass in dem im Januar 2011 offengelegten zwölften „Jahresbericht 
gemäß Artikel 8 Absatz 2 des Gemeinsamen Standpunkts 2008/944/GASP des Rates 
betreffend gemeinsame Regeln für die Kontrolle der Ausfuhr von Militärtechnologie und 
Militärgütern“ (2011/C 9/01) bestätigt wird, dass die Mitgliedstaaten der EU allein im 
Jahr 2009 Waffenausfuhren nach Libyen im Wert von 343 Millionen EUR bewilligt 
haben, 

I. in der Erwägung, dass das Gaddafi-Regime trotz des Verzichts auf sein 
Massenvernichtungswaffenprogramm im Jahr 2004 immer noch über einen Vorrat von 
9,5 Millionen Tonnen Senfgas verfügt,

J. in der Erwägung, dass das Finanzministerium der USA libysche Vermögenswerte in 
Höhe von 30 Milliarden USD blockiert hat, die höchste Summe, die es je eingefroren hat,

K. in der Erwägung, dass drei niederländische Marinesoldaten in Libyen gefangen gehalten 
werden, weil sie versucht haben, bei der Evakuierung ausländischer Bürger zu helfen,

L. in der Erwägung, dass am 29./30. November 2010 in Tripolis der dritte EU-Afrika-Gipfel 
stattfand, dem ein parlamentarischer Vorgipfel zwischen der EU und dem PAP 
vorausging, und dass auf beiden Gipfeln die Bedeutung der Menschenrechte, der 
Demokratie und der Konfliktprävention hervorgehoben wurde,  

M. in der Erwägung, dass die Verhandlungen über die Rahmenvereinbarung zwischen der 
EU und Libyen gemäß der Mitteilung der Hohen Vertreterin/Vizepräsidentin vom 
22. Februar 2011 ausgesetzt worden sind, 
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1. bekundet seine Solidarität mit den Menschen in Libyen, würdigt ihren Mut und ihre 
Entschlossenheit und unterstützt nachdrücklich ihre legitimen demokratischen 
Bestrebungen; verurteilt nachdrücklich den verbrecherischen Einsatz von Gewalt gegen 
Demonstranten durch das Gaddafi-Regime und bedauert die ungewisse, jedoch große 
Zahl von Toten und Verletzten in Libyen seit Beginn der friedlichen Proteste; spricht den 
Angehörigen der Opfer sein Beileid aus und bekundet seine Sorge um die Verletzten; 

2. hebt hervor, dass das Gaddafi-Regime keine Legitimität besitzt und daher unverzüglich 
zurücktreten oder abgesetzt werden sollte, damit sich eine neue und repräsentative 
Führung herausbilden kann und damit den legitimen Forderungen der Menschen in 
Libyen nach Freiheit, Demokratie, Sicherheit und guter Regierungsführung 
nachgekommen wird;

3. unterstützt uneingeschränkt die Resolution 1970/2011 des Sicherheitsrats der Vereinten 
Nationen und die Maßnahmen, die der Sicherheitsrat zu deren Umsetzung bereits 
ergriffen hat, insbesondere das Waffenembargo, das Verbot von für die interne 
Repression verwendbaren Gütern sowie Einreisebeschränkungen für Personen und das 
Einfrieren des Vermögens von Personen, die an schweren Menschenrechtsverletzungen, 
einschließlich Angriffen auf Zivilisten, beteiligt waren; 

4. hebt hervor, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten die Schutzverantwortung wahrnehmen 
müssen, um libysche Zivilisten vor großangelegten bewaffneten Angriffen zu bewahren; 
stellt fest, das deshalb keine der in der UN-Charta vorgesehenen Optionen 
ausgeschlossen werden darf; hebt hervor, dass sämtliche von der EU und ihren 
Mitgliedstaaten ergriffenen Maßnahmen im Einklang mit einem Mandat der Vereinten 
Nationen stehen sollten und dass eine Rücksprache mit der Arabischen Liga und der 
Afrikanischen Union angestrebt werden sollte, sodass beide Organisationen angehalten 
werden, die internationalen Bemühungen zu lenken;

5. hebt hervor, dass der Einsatz von Söldnern den internationalen Frieden und die Sicherheit 
bedroht und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellt und daher unterbunden 
werden muss; fordert den Rat und die Hohe Vertreterin/Vizepräsidentin auf, Warnungen 
auszusprechen, mit denen Regierungen davon abgehalten werden, Söldner, Truppen oder 
militärische Ausrüstung zu entsenden, mit denen die Unterdrückung des libyschen Volkes 
durch das Gaddafi-Regime unterstützt wird; fordert den Rat, die Kommission und die 
Hohe Vertreterin/Vizepräsidentin nachdrücklich auf, sich für die Verabschiedung eines 
wirksamen internationalen Rechtsinstruments einzusetzen, mit dem Söldneraktivitäten 
weltweit untersagt werden, einschließlich des Einsatzes privater Militär- oder 
Sicherheitsunternehmen in Konfliktgebieten;

6. erklärt sich zutiefst besorgt über die humanitäre Krise, unter der Tausende Menschen zu 
leiden haben, die sich auf der Flucht aus Libyen befinden, und die zu den Gefahren und 
dem Elend hinzukommt, unter denen die 6 Millionen Libyer sowie mehr als 1 Million 
noch in Libyen festsitzender Ausländer leiden, die in Gefahr sind, verfolgt zu werden, 
weil sie für Söldner gehalten werden; erklärt sich besonders besorgt über diejenigen 
Menschen, die aus Gründen der Sicherheit oder aus politischen Gründen nicht in ihre 
Ursprungsländer zurückkehren können, darunter Eritreer, Somalier, Äthiopier und 
Sudanesen, und fordert die Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf, bei der 



RE\860028DE.doc 5/8 PE459.713v01-00

DE

Befreiung und sicheren Neuansiedlung dieser Menschen Unterstützung zu leisten;

7. legt dem Rat, der Kommission und der Hohen Vertreterin/Vizepräsidentin nahe, 
sämtliche Mittel verfügbar zu machen, um einen soliden internationalen humanitären 
Einsatz zu unterstützen und damit den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen und 
andere einschlägige Organisationen, wie z. B. die IOM, das WEP, das Internationale Rote 
Kreuz und den Roten Halbmond sowie das IKRK darin zu unterstützen, sofort in 
angemessenem Umfang an den Grenzen Libyens tätig zu werden und sichere Korridore 
für Hilfslieferungen in Libyen zu öffnen, um alle Notleidenden zu schützen und ihnen 
Soforthilfe zu leisten; fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, Transportmöglichkeiten 
auf dem Luft- und dem Seeweg zu schaffen, um die Rückführung oder Neuansiedlung 
von Migranten, Asylsuchenden und Flüchtlingen aus Libyen zu unterstützen, und als 
Reaktion auf den gemeinsamen Appell des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen 
und der IOM vom 3. März 2011 finanzielle Unterstützung zu leisten;

8. vertritt die Auffassung, dass die EU bei der Bewältigung des Zustroms von Menschen, 
die dem Konflikt in Libyen zu entkommen versuchen, einem humanitären Ansatz folgen 
muss, indem sie die Soforthilfe und den Schutz für die Notleidenden in Libyen und in 
betroffenen Nachbarländern aktiv unterstützt; fordert die Mitgliedstaaten der EU und die 
Nachbarländer Libyens auf, den Menschen, die sich auf der Flucht vor Verfolgung und 
Gewalt in Libyen befinden, ohne Diskriminierung Zutritt zu gewähren; verurteilt 
Angriffe gegen humanitäre Helfer auf das Schärfste und hebt das Recht von Verletzten 
und Kranken hervor, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen; 

9. vertritt die Auffassung, dass für eine kohärente Europa-Mittelmeer-Strategie eine 
integrierte Immigrationspolitik notwendig ist, die auf den Grundsätzen der Lastenteilung 
und der Solidarität beruht; vertritt die Ansicht, dass im Falle eines solchen Zustroms aus 
Nordafrika und dem Nahen Osten kein Mitgliedstaat der Europäischen Union in der Lage 
sein wird, die Herausforderungen allein zu bewältigen;

10. erinnert daran, dass die Mitgliedstaaten den Grundsatz der Nichtzurückweisung einhalten 
müssen; weist darauf hin, dass Frontex, auch unter dem Aspekt seiner Ausrüstung, nicht 
als Hauptinstrument für die Bewältigung von Migrationsströmen dienen kann, die 
möglicherweise mit der politischen und humanitären Krise in Nordafrika einhergehen 
werden; vertritt die Ansicht, dass die EU eine umgehende und koordinierte Reaktion als 
Teil einer kohärenten und langfristigen Strategie benötigt, um mit dem politischen 
Wandel in Nordafrika umzugehen, und dass dabei die zugrundeliegenden Ursachen der 
Migrationsströme aus der Region angegangen werden müssen; 

11. fordert die Europäische Union mit Blick auf die Sondertagung des Europäischen Rates 
zur Lage in Nordafrika am 11. März zu folgenden Maßnahmen auf:

 umfassende Berücksichtigung der Schwierigkeiten derjenigen Mitgliedstaaten, 
die einem unverhältnismäßigen Zustrom Vertriebener ausgesetzt sind, im 
Einklang mit der in Artikel 80 AEUV festgelegten Solidaritätsklausel, indem 
nach Möglichkeit die Bestimmungen der Richtlinie 2001/55 über 
Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle eines 
Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer 
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ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der Aufnahme dieser 
Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die 
Mitgliedstaaten angewandt werden;

 nötigenfalls Einrichtung eines Solidaritätsfonds, um die humanitäre Krise zu 
bewältigen; 

 Einrichtung eines Plans zur Lastenteilung nach dem Grundsatz der Solidarität 
zwischen den Mitgliedstaaten, um die Neuansiedlung von Flüchtlingen aus der 
Region zu unterstützen; 

 rasche Verabschiedung eines gemeinsamen Asylsystems der EU, 
einschließlich fairer und effizienter Verfahren für den internationalen Schutz; 

12. fordert den Rat auf, entsprechend der Empfehlung des Europäischen Parlaments vom 
Mai 2010 die Mitentscheidungsverfahren in Bezug auf die Einrichtung eines 
gemeinsamen Neuansiedlungsprogramms der EU und betreffend den europäischen 
Flüchtlingsfonds für den Zeitraum 2008–2013 abzuschließen, damit Notfallverfahren in 
Anbetracht der humanitären Krise in Libyen zügig umgesetzt werden können;

13. unterstützt die Resolution 1970/2011 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen zu der 
Befassung des Internationalen Strafgerichtshofs mit Gaddafi und allen für 
Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Libyen Verantwortlichen 
und begrüßt die Entscheidung des Anklägers des Internationalen Strafgerichtshofs, die 
Ermittlungen zu eröffnen; fordert alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf, 
uneingeschränkt zu kooperieren und dem Gerichtshof und dem Ankläger sämtliche 
erforderliche Unterstützung zu leisten; erinnert daran, dass das Gaddafi-Regime bereits 
seit Langem erhebliche, massive Menschenrechtsverletzungen gegen das libysche Volk 
begangen und den internationalen Terrorismus mit Morden an Hunderten ausländischer 
Bürger gefördert hat; 

14. begrüßt die Entscheidung des Rates, die Resolution 1970/2011 des Sicherheitsrats der 
Vereinten Nationen umzusetzen und zusätzliche einschränkende Maßnahmen gegen die 
für Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Libyen 
verantwortlichen Personen zu verhängen;

15. bedauert, dass seit 2004 trotz der lange zurückreichenden diktatorischen und 
terroristischen Regierungsführung des Gaddafi-Regimes und des Widerspruchs zu den 
Grundsätzen und Zielen der Europäischen Union Waffen sowie Militär- und 
Sicherheitsausrüstung durch Mitgliedstaaten der EU an die libysche Regierung verkauft 
wurden; fordert die Kommission und die Hohe Vertreterin/Vizepräsidentin auf, 
unverzüglich eine Prüfung der Umsetzung des Gemeinsamen Standpunkts 
2008/944/GASP des Rates betreffend gemeinsame Regeln für die Kontrolle der Ausfuhr 
von Militärtechnologie und Militärgütern einzuleiten und dem Europäischen Parlament 
darüber Bericht zu erstatten;

16. erinnert daran, dass sich führende Politiker der Europäischen Union und Afrikas in der 
Gemeinsamen Strategie Afrika-EU von 2007 für die Maßnahmen aussprachen, die 
notwendig sind, damit illegal erworbene Vermögenswerte, einschließlich Fonds, 
untersucht und in ihre Ursprungsländer zurückgeführt werden; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, dementsprechend und im Einklang mit der Konvention der Vereinten Nationen 
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gegen Korruption zu handeln, um die Rückführung eingefrorener Vermögenswerte an das 
libysche Volk in der Zukunft zu gewährleisten; hebt hervor, dass eine koordinierte 
Maßnahme der EU notwendig ist, um das Einfrieren von im Besitz der Familie Gaddafi 
und bekannter Verbündeter befindlichen Vermögenswerten in Europa oder bei in 
Steueroasen tätigen europäischen Finanzinstitutionen anzuordnen, wobei sicherzustellen 
ist, dass die Banken der Europäischen Union die Anforderungen bezüglich der 
Sorgfaltspflicht in Bezug auf mögliche illegale, aus Libyen überwiesene Finanzmittel 
einhalten; hebt hervor, dass alle Maßnahmen die Gesamtheit der Vermögenswerte 
umfassen sollten, einschließlich der von der libyschen Investitionsbehörde kontrollierten 
Staatsfonds, die weltweit auf 60-80 Milliarden USD geschätzt werden; fordert, dass beim 
Einfrieren von Vermögenswerten auch die Einnahmen aus Öl- und Gasverkäufen 
eingeschlossen werden; fordert den Rat und die Mitgliedstaaten auf, die Informationen 
über alle eingefrorenen Vermögenswerte vollständig offenzulegen;

17. fordert die Hohe Vertreterin/Vizepräsidentin auf, unverzüglich in Kontakt mit den neu 
entstehenden politischen Kräften in Libyen zu treten, insbesondere den in Benghazi und 
anderen Gebieten gegründeten nationalen Räten, um den Übergang zur Demokratie zu 
fördern, die Einbeziehung eines breiten Spektrums von Vertretern der libyschen 
Gesellschaft zu gewährleisten und Frauen und Minderheiten an der Mitgestaltung des 
Übergangsprozesses zu beteiligen; fordert die EU auf, demokratische Reformen und 
rechtsstaatliche Institutionen in Libyen zu fördern, indem sie die Entwicklung freier 
Medien und unabhängiger Organisationen der Zivilgesellschaft unterstützt, insbesondere 
demokratischer politischer Parteien, damit in der Zukunft demokratische Wahlen 
stattfinden können;

18. hebt hervor, dass die Volksaufstände in Libyen und anderen Ländern der Region ein 
bestimmender Faktor für die Wahrnehmung der Grundfreiheiten durch die dort lebenden 
Menschen, für den Übergang zu Demokratie und für Sicherheit und Fortschritt sind und 
dass dies auch für die Sicherheit, die Stabilität und den Wohlstand in Europa selbst 
entscheidend ist; hebt hervor, dass es dringend notwendig ist, ehrgeizigere und 
effizientere politische Maßnahmen und Instrumente auf EU-Ebene auszuarbeiten und ihre 
Abstützung mit Haushaltsmitteln zu verstärken, um die politischen, wirtschaftlichen und 
sozialen Reformen in den südlichen Nachbarländern der EU in Gang zu bringen und zu 
unterstützen; betont, dass die laufende strategische Überprüfung der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik den Entwicklungen in der Region gerecht werden muss und neue, 
verbesserte Möglichkeiten gefunden werden müssen, um den Bedürfnissen und den 
Wünschen der Menschen in der Region nach Demokratie Rechnung zu tragen; 

19. fordert eine Überarbeitung sowie bessere Koordinierung und Kohärenz der Politik der EU 
gegenüber ihren Nachbarn im südlichen Mittelmeerraum, damit gewährleistet ist, dass 
kein Widerspruch zu den Zielen im Bereich Menschenrechte und Förderung der 
Demokratie besteht; bekräftigt seine Forderung, dass die Europäische Union ihre Politik 
zur Unterstützung der Demokratie und der Menschenrechte überarbeitet, um einen 
Mechanismus für die Umsetzung der Menschenrechtsklausel in allen Abkommen mit 
Drittstaaten zu schaffen, insbesondere in einem künftigen Rahmenabkommen zwischen 
der EU und Libyen; vertritt die Ansicht, dass bei der Europäischen Nachbarschaftspolitik 
den Kriterien der Einhaltung grundlegender Menschenrechte und Freiheiten, der 



PE459.713v01-00 8/8 RE\860028DE.doc

DE

Geschlechtergleichstellung, der Unabhängigkeit der Justiz, des Pluralismus, der Freiheit 
der Medien sowie der Bekämpfung der Korruption Vorrang eingeräumt werden muss; 

20. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und den 
nationalen Parlamenten und Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, 
den Vereinten Nationen, der Arabischen Liga, der Afrikanischen Union, den Regierungen 
der Nachbarländer Libyens und den die neu entstehenden Kräfte in Libyen 
repräsentierenden nationalen Räten zu übermitteln.


